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Michael Weyand

Anmerkungen der Wasserverbände zu Fortschreibung des „Muster-Umsetzungsfahrplans“

a)
Generelle Hinweise

Aus unserer Sicht ist im vorliegenden Dokument nicht klar herausgearbeitet, welche Erwartungen an den Umsetzungsfahrplan hinsichtlich seines Detaillierungs- und seines Verbindlichkeitsgrades gestellt werden. Teilweise ergibt sich auch der Eindruck von scheinbar widersprüchlichen Aussagen. Hierzu übermitteln wir untenstehend einige Textauszüge zur Verdeutlichung mit entsprechender Hervorhebung von Textpassagen durch den Verfasser: 
Seite 2:


„Der Umsetzungsfahrplan soll eine Übersicht über die seit 2000 durchgeführten sowie die bis 2027 vorgesehenen Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung und ‑unterhaltung geben. Er ist ein Beitrag zur Planungssicherheit für die Maßnahmenträger und die politisch Verantwortlichen vor Ort und ermöglicht eine Vorausschau auf behördliche Verwaltungsaufgaben und den Fördermittelbedarf“

Seite 3:


„Soweit Planungen bereits weit vorangeschritten sind, sollen die entsprechenden Angaben möglichst konkret in der Örtlichkeit beschrieben werden. Soweit es um längerfristige Planungen geht, legt der Umsetzungsfahrplan hingegen noch nicht fest, wo konkret zum Beispiel die für die Entwicklung eines Strahlursprungs benötigte Fläche später liegen wird. Er soll aber schon eine grobe Kostenabschätzung und Zeitplanung enthalten, damit die Maßnahmenträger langfristig planen können einschließlich der Vorbereitung von Förderanträgen beim Land, beim Bund, bei der EU oder an weiteren Stellen.“

Seite 4:


„Der Umsetzungsfahrplan ist konkreter als das Maßnahmenprogramm. Er präzisiert das Maßnahmenprogramm und stellt eine konzeptionelle und räumlich übergeordnete Planung dar, die ggf. auf vorhandene Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern oder vorhandene Gewässerauenkonzepte Bezug nimmt. 


In der Regel erfolgt auf der Basis des Umsetzungsfahrplanes die konkrete Planung von Einzelmaßnahmen. “
Seite 9:

„Die Umsetzung einer Maßnahmengruppe oder Einzelmaßnahme erfordert in der Regel mehrere zeitlich aufeinanderfolgende Prozessschritte. Um diese Prozessschritte transparent zu machen, werden die Maßnahmengruppen oder Einzelmaßnahmen mit entsprechenden Zeitbalken versehen. Folgende Prozessschritte werden in der Regel zu differenzieren sein: …..“
Seite 22:


„Mit Blick auf die Förderfähigkeit von Maßnahmen wird darauf hingewiesen, dass zukünftig die Beschreibung von Maßnahmen im Umsetzungsfahrplan als ein wesentliches Kriterium der Prüfung der Förderfähigkeit herangezogen wird. Damit müssen zumindest die Maßnahmen der jeweils nächsten drei Jahre entsprechend konkretisiert sein und ggf. ein jährlicher bzw. dreijährlicher Fortschreibungsrhythmus in den Kooperationen vereinbart werden.“  
In den beiden Tabellen – und dann sehr detailliert insbesondere in der Tabelle 2 – werden konkrete Angaben zu verschiedenen Aspekten wie z.B. den jeweiligen Umsetzungszeitpunkten oder Kostenangaben gefordert. Es sollte klargestellt werden, wozu welcher Detaillierungsgrad erwartet wird und wozu dieser erforderlich ist. Denn vor allem die (Einzel)Maßnahmenvorschläge werden überwiegend keine Entwurfsplanungen sein und somit in unterschiedlicher Planungstiefe vorliegen. In welche Richtung sind diese zu erwartenden Unterschiede nun anzugleichen? 

Um eine Verbindlichkeit des Umsetzungsfahrplans herzustellen wird dessen Beschlussfassung durch die Gremien von Maßnahmenträgern eingefordert. Wenn hiermit z. B. konkret eine Ratsbeschluss einer Kommune gemeint ist, wie ist dann kommunikativ bislang sichergestellt, dass die politischen Entscheidungsträger entsprechend informiert sind, um eine sachgerechte Entscheidung treffen zu können? Wie ist in diesem Zusammenhang der – erst nachfolgende – Prüfprozess der Behörden einzuordnen, wenn damit ggf. ein bestehender Ratsbeschluss nochmals hinsichtlich seiner Sinnhaftigkeit hinterfragt wird? Zudem wird dann aus Zeitgründen eine ggf. erforderliche erneute Befassung der Gremien der Maßnahmenträger zeitlich vermutlich nicht möglich sein. Daher muss diese behördliche Überprüfung eigentlich bereits frühzeitiger erfolgen, damit möglichst erst gar keine unzureichenden Maßnahmen beschlossen werden.
Ein überschlägiger Praxistest hat ergeben, dass mit der Struktur der Tabelle 1 und den darin befindlichen Angaben gut und sinnvoll gearbeitet werden kann. Ergänzend wird angeregt, in zusätzlichen Spalten den "Namen" der Maßnahmengruppe sowie die „Wasserkörpernummer“ mit aufzunehmen bzw. eine Darstellung des vorhandenen ökologischen Defizits (gelb/orange/rot) mit aufzunehmen. Letzteres würde eine einfache visuelle Einschätzung der Maßnahmenwertigkeit erlauben.
Überdenkenswert erscheinen uns die Inhalte der Tabelle 2 und vor allem deren angestrebte Detailtiefe. Dies erfordert einen extremen Arbeitsaufwand für einen in den meisten Fällen nur einschränkend belastbaren Planungszustand, der aus praktischer Sicht betrachtet in der Regel stets im Fluss ist und sich jährlich ändern kann. Auch jede zeitliche Aussage zu Grunderwerb oder Grunddienstbarkeiten ist reine Theorie, wenn mit den heutigen Eigentümern noch nicht gesprochen wurde. Auch belastbare Angaben zu den Prozessschritten jeder einzelnen Maßnahme und deren geschätzte Dauer dürften eher schwierig zu erhalten sein.
Es ist deutlicher herauszuarbeiten, dass der in Kapitel 3.1 geforderte Textteil lediglich ergänzende Informationen und keine erneute prosamäßige Wiedergabe der textlichen Informationen der Tabellen enthalten soll.
Die vorrangige Förderung von Maßnahmen, die im Umsetzungsfahrplan enthalten sind, ist nachvollziehbar. Es muss aber auch möglich sein, nicht im Umsetzungsfahrplan enthaltene Maßnahmen an nicht berichtspflichtigen Gewässern zu fördern. Sie können durchaus mittel- bis langfristig von großer Bedeutung für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele in den berichtspflichtigen Gewässern sein. Dennoch sollte der Umsetzungsfahrplan hiermit nicht unnötig aufgebläht werden, zumal dieser zusätzliche Aufwand kaum leistbar sein wird. Daher wird aber angeregt, die Formulierung auf Seite 4 „Der Umsetzungsfahrplan wird außerdem zukünftig von den Förderbehörden bei Förderentscheidungen zugrunde gelegt. D.h. in der Regel werden die Maßnahmen vorrangig gefördert, die im Umsetzungsfahrplan entsprechend konkret annonciert sind.“ wie folgt zu ergänzen: „Es werden allerdings auch sinnvolle Maßnahmen an den nicht berichtspflichtigen Gewässern gefördert, die nicht im Umsetzungsfahrplan enthalten sind.“
Im vorliegenden Dokument ist ausgesagt, dass der Umsetzungsfahrplan fortgeschrieben werden soll. Warum soll dies nur „bei Bedarf“ erfolgen (Seite 4) und wie soll der Fortschreibungsprozess, der auf Seite 23 beschrieben ist, konkret aussehen?

Bei der kartografischen Darstellung sind die Farben "indigoblau" und "blau" nur schwer zu unterscheiden, vor allem dann, wenn man den sie nicht direkt nebeneinander sieht und dabei den Unterschied bemerkt. Die Farben müssen aber auch zu identifizieren sein, wenn man sie einzeln sieht, möglichst auch bei einer Beamerprojektion. 

In der Auflistung des ersten Aufzählungspunktes des Kapitel 4.4 „Behördlicher Prüfprozess, Controlling“ sollte die letzte Aussage des Kastens auf Seite 3 des Kapitels 2 mit aufgenommen werden; „ …. die Wasserbehörden die Möglichkeit der Prüfung, ob die Ziele des Bewirtschaftungsplans mit den im Umsetzungsfahrplan beschriebenen Maßnahmen erreicht werden oder, ob ggf. Ergänzungen notwendig und zu veranlassen sind oder ob die Maßnahmen ggf. eine Zielübererfüllung erwarten lassen;“
Als Muster für die Erstellung von Tabelle und Karte wird angeregt, ein reales Beispiel z. B. für 2 kleine Wasserkörper mit in den Musterumsetzungsfahrplan aufzunehmen.

b)
redaktionelle Hinweise

Kapitel 1:
Der vierte Aufzählungspunkt der Zwecke, denen der Umsetzungsfahrplan dienen soll, ist reell betrachtet kein eigentlicher Zweck. Die Tatsache, dass der Umsetzungsfahrplan fortgeschrieben werden soll, ist daher gesondert zu benennen 

Kapitel 3.2:

In der Tabelle 1 fehlt die Legende, was die dargestellten Farben aussagen sollen.
Kapitel 3.3:

„1. Sie sind Grundlage für die Ausführungsplanung Einzelentwürfe bzw. für Detailkonzepte (Gewässerausbau, Durchgängigkeit, Gewässerunterhaltung)“ 
(Hinweis: Ausführungsplanungen ist ein festgelegter Begriff der HOAI)
Kapitel 3.3.1
Die hier dargestellte zweite Tabelle des Dokuments hat keine Tabellennummer und Tabellenüberschrift.

Das rechte Feld der Zeile Nr. 3 enthält einen unverständlichen Text.
In der Zeile Nr. 13 wird in der Spalte „Eingabe“ auf eine Option e) verwiesen. Diese ist allerdings in der Spalte „Name“ nicht aufgeführt.
In der Zeile Nr. 13 werden für alle fünf genannten Kostenarten Eingaben erwartet. Diese erscheinen uns jedoch nur für a) realistisch möglich und daher als „erforderlich“ zu kennzeichnen. Für b) bis e) sollte die Angabe auf „optional“ gesetzt werden.

Kapitel 3.4

Das Muster für die kartografische Darstellung (Abb. 1) h enthält im Hintergrund keine Topographie. Soll dass so sein? Wenn nicht, ist die Darstellung entsprechend zu ändern.
Kapitel 4.1.3

Wer ist mit "für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms zuständige Wasserbehörde" gemeint? Es sollte hier klargestellt werden, ob das die örtlich zuständige oder die Geschäftsstelle für die Planungseinheit oder die Geschäftsstelle für das Teileinzugsgebiet ist.

Kapitel 5.1.2

In Tabelle 5 ist in der Zeile „Gesamtbewertung“ die Angabe der Punktwerte aus dem Punktwertschema der Tabelle 6 an die veränderte Fassung der Tabelle 6 anzupassen.
Essen, 21.04.2011
gez. Weyand
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